
Die Frage der Zulässigkeit der Uhterbrechung'

der Schwangerschaft vom Standpunkte der ärztlichen

Wissenschaft und Berufsehre. ' ‚„

Hierzu war n'aehstehende Vorbemerkung von dem Herrn

Minister gegeben: __ ._

' „Bei Prüfung der Ursachen des zunehmenden “G'eburtenrüek-

ganges hat sich unter anderem ergeben, daß.die seitJahrer1' zu.be—

obaehtende Häufung' Von Abtreibungen der Leibesfrueht einen nicht

geringen Anteil an der bedrohlichen Verminderung unserer Geburten—

, Ziffern hat. Anläßlich der hierüber. angestellten besonderen Er—

hebungen ist die Begleiterseheinung zutage getreten, daß die Zahl

' der von Ärzten vorgenommenen Unterbrechungen einer Schwaiger—

sehaft einen Umfang angenommen hat, dein zu‘fe‘rnsten Bedenken An-_

laß gibt. Abgesehen V0n mehr vereinzelten Fällen, in denen Ärzte

derartige SehwangersehaftsunterbreChungen aus Verwerfliehen, unter -

die Bestimmungen des Strafgesetzbnehes fallenden Motiven oder1n—

folge einer zu weitgehenden Naehgiebigkeit gegenüber dem Ansinnen *-

unverständ—iger schwangerer Personen vornehmen, scheint hierbei in

der Hauptsache der Umstand maßgebend zu sein, daß sich seit Jahren

im Ärz%stande eine gewisse UmWertung und Verschiebung der früher '

in der ärztliöhén Wissenschaft Und Praxis geltenden Ansehaüungen . _'

über die Zulässigkeit der Unterbrechungeiner Schwanger$ehaft ent—

wickelt hat. '

Es scheint daher vom Standpunkte des Staatswohles, Wie von

dem der Interessen des Ärztestandes dringend notwendig, die Frage

% eingehend zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Arzt

. berechtigt ist, eine bestehende Schwangerschaft zu unterbrechen.“

Die bestellten Berichterstatter e1statteten ihre Berichte wie

folgt: ' ‘

Erster Bericht.

Referent: Geheimer Sanitätsrat Dr. B a, r 1 a ehm Neumünster.

In der 11111 für die Beantwortung dieser Frage zugemessenen

kurzen Frist Von etWa Vier Wochen war es mir nicht möglich, um—
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fangreiches Material aus der Literatur zu bearbeiten, zumal meine

Zeit während des Krieges dureh vermehrte ärztliche, besonders aber

ehrenamtliche Tätigkeit außerordentlich in Anspruch genommen ist.

Wenn sich daher Lücken zeigen, so bitte ich 11111 Naehs1eht Benutzt

habe ich als Material: M a 1 c 11 s e: Sexualprobleme,H1 1 s e h: Frucht-

,_ ähtraäibung und PräVentivverkehr, Ve1handlungen der Nordwest-

deutschen Gesellschaft für Gynäkologie Jahrga.ng 1910—18.Be1he11e ?»

1 . der Medizinischen Klinik X.. Jahrgang,Tuberkulqse und Schwanger—

schaft von Professor Ho ehne, sowie die Berichte versdhiedener

Ä12tekämmem. ' .

Um mir Kenntnis zu verschaffen über die Ansichten weiterer

ä1ztlieher Kreise, habe ich mich brieflieh an 35 Ko11egen,de1en

_ U1teil fmir besonders maßgebend zu sein Schien, darunter Univer—

sitätsprofess01en und Frauenä1zte, mit der Bitte um Mittei1ung ihrer

‚Ansi0ht 'geWandt. Bis auf drei haben a11e Herren, denen ich für ihr

freundhches Entgegehkommen zu großem Dank verpflichtet hin,

- 1111‘eine1 Bitte entsproChen. ' Die Mitteilungen wa1en für mich sehr-

' Wertvoll, um so meh1,alsdie geäußerten Ahsichten durchweg 111113

dem Standpunkte, dein ich persönlich einhehme, übereinstimfl1’cexi.

' Die Tatsache, daß die jährliche Zahl der Geburten Seit Jahr—

Zehnten in De-11tsc'3hland sehr erheblich abgenommen hat 111111 an-

} _ seheinend in steigendem Grade weiter abnimmt, hat in hohem Maße

_ die Aufmerksamkeit der Regierungen sowohl als zahlreiche1 11111 das

Wohl des Vaté.rlandes besorgter Staatsbürger erweckt. Der Um—

stand, daß die gleichen E130heinungen in den anderen Kulturstaaten -

. z. T. s0gar in bedeutend hö'heremGrade zutage tritt, ist ein seh1eeh—

ter Trost und nicht geeignet, uns über die dem Geburtenrüekg‘ange

anhaftenden großen Gefahren für das Volkswohi hinwegzutäusehen, "

. Zumal der durch die verringerte Sterblichkeit herbeigeführte Aus—--

gleich naturgemäß demnächst sein Ende finden muß. '

' Auf die Ursachen des Geburtenriickga.nges darf ich nieht näher“

eingehen und Willnur hervorheben, daß außer manchen anderen

die gewollte Kinderbesehränkurig die Hauptursache desselben ist.

Diese wird bewirkt du_rch Verhütung der Sehwahgerschaft und durch

die Unterbrechung dé1selben. Nur die letztere kommt für mich in

Frage, und dabei Sind es wiederum nur diejehigen Unterbrechungen, '

' welchedurch einen Arzt bewirkt Werden. Daß die Zahl dieser ver—

schwindend „gering ist gegenüber den anderweitig, durch» Kur—
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_ pfhscher, Freunde der S1;hWä.ngeren, oder durch diese selbst be—

n7e1kstelligten, ist bekan11t.lmmerhin haben auch die ärztlich vor-

'- genommenen Sehwangerschai'tsunterbrechungen neuerdings so zu- —

gen0m1nen,daß sie zu ernsten Bedenken Veranlassung geben. Die

ZunahmeiSt zurückzuführen auf eine Wesentliche E r W e i t e r 11 n g

’ der nfediziniseheh Indikation, auf die neue1'dings in Er-

_sehei11gng getretene s 0 z i al e I 11 d1 k a. t1 0 n. und auf eine V e' r- _

. ' b1 n d 11 11 g b e i d e r. Unter welchen V01ausSetz_i1ngen ein Arzt be—

reehtig't ist, die Schwangerschaft zu unterbrechen, ergibt sich aus

derBesprechung der einzelnen Indikationen. _ '

' . Die alte medizinische Indika'tion besagt dem

Sinne nach, daß eine Unterbrechung der Sehwange‘rs'ehait gestattet

' 1313, Wenn durch Bestehenbleiben derselben Leben und Geshhdheéit "

_ der Schwangeren sehWer bedroht sind. In iruheren Zeiten waren

__ es hauptsächlich Verengung des Beckens, profuse Blutungen, unstill-

_ _bäresErbrechen und vie1leieht die Uteruse1nklemmung, welehe die

Indikation zur Unterbrechung gaben. Im ganzen Wurde die Ope-

ratio_n selten ansgefi1hrt.So kam (nach Hirs eh) Fritsch in

einer mehr als 30jä.hrigen Tätigkeit, bei einem riesigen Material nur .

neuhmal und Ah 1 f e 1 d in 40jä.hriger Praxis mir Zweimal in dié '

Lage, einen künstlichen Abortus einzuleiten, Und in der Klinik von

Wink e1 kam auf 100 000 Geburten und 6555 Operationen nur 1 .

mediziniséher Ahort. Diese Angaben genügen, um die Tatsache

‘ festzustellen, daß in früheren Jahren die Unterbrechung der

Schwangerschaft nur in sehr geringem Umfangta vorgenommen

wurde. ' '

_ Die Sehwangersehaftsuhterbrechungen naeh der medizinischen

Indikation _sind von jeher für zulässig gehalten worden naeh dem

G1‘11ndsatz,daß daé Leben der. Mutter 'Wert1foller ist als "das des

Kindes. Wenn das Gesetz auch nirgends die Zulässigkeit direkt —

a11ssprieht, so sind sie doch ,ohne Beanstandung oder gar Ahndung

ausgeführt und damit stillschweigend Sanktioniert worden. Sie sind

vom wissenschaftlichen Standpunkte geboten und von dem der

Sta-ndesehre erlaubt. Daß die Grenzen dieser Indikatiön früher sehr

’ eng gezogen waren, beruht zum Teil darauf, daß sie eine e1h e b —

liche gegenwärtige Gefahr für die Mutter verlangte. Noch

heute wird dieser Standpunkt von manchen und nicht nur älteren

Kollegen vertreten. Mehrere ältere Herren schreiben mir, daß Sie

Veröffentliéhun gen. . 4
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niemals die Operation vorgenommen haben und aus ihrer Hand—

lungsweise keinen Nachteil entstehen sahen; zwei andere in mittlerem

Lebensalter stehende “Kollegen führten die Operation ein— bzw. zwei—
mal aus, oder ließen sie ausführen. Wir wollen den Herren, ‚die auf .
dem alten Standpunkt stehen geblieben sind, keinen Vorwurf

machen, denn Vorsicht und weise Zurückhaltung sind nirgends mehr

angebracht als bei der Indikationsstellung für die Schwangerschafts—

unterbreehung Das gilt insbesondere auch für die e 1 W e i t e 1 t e
‘ " medlzinisehe Indikation. Sie berücksichtigt nicht allein

die gegenwart1ge Sondern auch die kommende Gefahr, die allerdings
-— eine sehWe1e und sieher zu erwartende sein muß.

Wann dieser Fall eintritt, darüber bestehen keine 1eéten Rege1n
' _ und 12mssen sich zurzeit auch nicht aufstellen. Aber stets fußt die

e1weite1te mediZinische Indikation fest im Wissehsehaftliehen Boden.

Unersehütterlieh bleibt der Grundsatz bestehen, d21ß g1oße Gefahr

für Leben und Gesundheit der Mutter bestehen muß oder mit
Siche1heit zu erwarten ist. Durch wissenschaftliehe Fortschritte, ge—
n21_ue Beobachtungen und allmählich gesammelte Erfahrung ist die
Z21h1 der Krankheiten, welcheeine solche Gefahr bedingen, Wesent-
1ieh ve1größért In welchem Grade das zulässig ist, d. h. welehe

Krankheiten und welches Krankheitsstadiurn vom wissenschaftlieheri

Ständpunkt 2113 eine Sehwa.ngersehaftSunterbreehung erfordern oder

1eehtfe1tigeri,darüber gehen die Ansichten der Ärzte, aueh der
_ Spezialisten Weit auseinander! Das macht sich schon etwas bemerk-

10211m der verschiedenen Fassung, welehe die Herren der Indikation

gebe11.Ieh führe einige an. ,

_ „Die einzige Indikation, die ich anerkenne 1111 die künstliche
‚. Unterbrechung der Schwangerschaft, ist die Indieatio vitalis; sie

entsprichtIn gleicher Weise der ärztlichen WisSensehaft Wie der Be—
rufs‘ehre.“ . _ _ „ . „/.

_ „Der künstliche Abort ist gestattet, wenn anzunehmen ist, daß

durch das Anistmgen der Frucht eine bestehende Krankheit der

Mutter sich wesentlich verschlimmert oder gar zum Tode führen

kann.“' '

„Nach meiner Überzeugung ist' die künstliche Sehwangersehafts—_

_ unterbreehung nur dann berechtigt,wenn eine das Leben gef2ihr—..

dende Krankheit besteht, deren_Versehlimmerung während der

Gr2widität offensichtlich Oder nach Ansicht von Sachverständigen .
11m»1.«3—-
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mit Sicherheit zu erwarten ist und die nicht anders 315 durch Unte1—_

.b1echung der Graviditä1 bekämpft werden kann.“

Die Zahl der zu1zeit in Frage kommenden Krankheiten ist groß,

eine weitere Zunahme nicht ausgeschlossen. Von den Ko11egen sind

mir folgende genann1:

Enges Becken, Einklemmung der graviden Ü1e1us, profuse

Blutungen, unstillbares E1breehen,schwere Sehwangersehafts1oxi-

hosen, Tuberkulose, Herzfehlm, Nierenen1zündung, Anämie, maligne ”

Tnmor'en, Diabetes, Psychosen, Eklampsie, Magengesehwiir, Blind-j

.darmentzündung nnd Gal1ensteine. ' '

Wie die Ansichten über die Krankhei1en als solche verseh1eden '_ "

sind, so sind sie auch verschieden iiber den Grad und die Schwere

der einze1nen in F131ge kommenden E1kranknng. Ich muß auf die ‘

Meinungs’verschiedenheiten etwas nähe1 e1ngehen ohne meinerseits

eine mir nieht beikoxnmende Kritik zu üben.

Enges Becken wird allgemein als 111111ge1 Grund für eine

SchWangerseh3tftsufie1brechung anges'ehen, wenn ein 1ehensiähiges

Kind nicht geboren werden kann und die Mutter die Vornahme

einer Operation ve1weigert. _ '

Einklemmung des graviden nicht 1epönierbaren U1e1u_.s ES

tritt in de1 Rege1 von selbst Unterbrechung der Schwangerschaft

ein; unter Ums1änden ist eine künstliche U111‘e1breehung nach Anr '

sicht der Her1;en„ we10he siehda2u geäuße1thaben, zulässig. '

Profnse Blutungen geben nu15e11en, z. B. ausnahmsweise bei

Pla%nta p1aevi31, hinreichend Veranlassung. ' '.

Unstillbares Erbrechen. Die Ansichten sind verschieden. Eine

größe Anzahl von Herren hat dieserh"alb Unterbrechungen ausge-

führt, einer sogar viefma.l bei derselben Fran;andere und darunter

vielbeschäftigte Gynäk010gen glauben, daß dies Leiden allein kaum ‘

jemals Anlaß zur Unt'erhrecähnng bietet. Ich selbst wurde zWein1311

von Kollegen konsultiert, welche eine künstliche Unterbrechung für

notwendig hielten,1ie1 ab, undm beiden Fällen wurde ohne Schaden

für die Mutter ein gesundes Kind geb01en. '

Schwere SchwangerSehaftstoxikosen sollen nach Angabe eines

Gynäkologen1n Verbindung mit Ikte1us nnd hochgradiger Abmage—

rung, infolge unstillbaren E1breehens in ‘se11enen Fällen Indikation "

für" die künstliche Unterhreehnng geben. ' ' „ '

=Tube1knlose. .* Diese wird von den meisten Herren, Wie ja31ueh

4*



52 (6I8) _ Barlaoh.

_ in der Literatur, als eine Indikation für die Unterbrechung der
SohWangersehaft angesehen. Von mehreren Herren wird dies aber, _
sehr energisch bestritten, und dabei berufen sie sich auf ihre E1—

f&h1ung. Sie sahenallerdings häufiger eine Versehlimmerung der
Krankheit während der Schwangerschaft eintreten, glauben aber,
daß eine künstliche Unterbrechung in gleicher und ähnlicher Weise.
die Krankheit versohli1nn1ofi haben würdeWie das Fortbestehen der ‘

G13Vidität.1n Weit vorgesehr1ttenem Stadium- der Krankheit sei '
eine Unterbrechung ganz verwerflich, das Kindwerde geopfert, ohne

. der Mutter Wesentlich zu nützen. 'A110h kämen Fälle von Heilung
während der SehWangerschaft 1701. Ich selbst erinnere mich einer
jungen Frau mit Infiltration beider Lungenspitzen und Tuberkel—
bazilleni1n Sput11m, die während der Schwangerschaft gesund wurde

' 5 Und Später gesund geblieben ist.Im1nerhin steht fest, daß nach der-

_ _ Krankheit ist, Welche in erster Linie eine Hnterbreohung der
Schwangerschaft— 1eohtfertigt und erfordert. Einigen ist schon die

<i*f Tuberkulose der Knochen und Gelenke, des Darms oder verschie—_
dener Drüsen eine genügende Indikation.Dies Wird aber,1_1nd wie

- ich meine mit vollem Recht, fast allgemein abgelehnt. In erster und
Hauptlinie ist es die Lungen— und Kehlkopftuberkulose,welche als
Indikation anerkannt ist. Aber auch unter denen, Welche diese im
allgemeinen für ein Indikation ansehen, gehen die Meinungen dar—
über,in welchem Stadiu1n die Krankheit als Indikation ihre Berech-
tig'ung findet, bis aufs äußerste auseinander Manche wollen die
Unterbrechung1111 ersten Anfangsstadiunr der Krankheit vornehmen,
weil dadurch eine sichere Heilün"g der Mutter am besten gewährleistet
wird. Auch könne die Mutter nach vollständiger Genesung späterhin '
vielleieht ohne Schaden eine neue Schwangerschaft durehmziohen.
Demgegenüber schreibt ein Interner: „Bei Langentuberkulosekommt

" ._111.E.das dritte Stadium, ulzerierende Phthisis, progredientex‘'Ve11auf
' mit hohem Fiebe1, stärken Blutungen, Schweißen, etwaz11gleieh be—-
stehende Darm- und Nierentüberkulose, Amyloid, in Betracht. Eine
stä1kere Indurati0n der Spitzen oder niaßige Kave1nenbild'ung bei

' gutem Allgemeinbefinden und Ernährungszustand würde ich noch '
nicht als Indikation ansehen, noeh Weniger beginnende Lungen- ‘

; spitzentuberkulose,besonders wenn kein oder nur mäßiges Fieber —......
V' _ besteht.“ Einige Herren bev01zugen ein m1ttleresStadium. Es würde
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zu weitführen, näher darauf einzugehen.lch Wollte runden bestehen—

den großen Gegensatz der , heute herrschenden Ansic'3hten kon—

statieren. ' ' , ’ _ _ „ i , .

„ Herzfehler. Leichte Herzfehler bessérnSich nicht selten wäh—

rend der Schwangerschaft, größere gut kompensierte Fehler ertragen

_ Schwangerschaft Und Geburt gut. Es scheinen nursehr Schwere

Herzfehler, besonders111 Verbindung mit Nephfitis, Wä&er$ücht usw.

in Frage zu kommen. , ‘ '

_ Nieremntzünduhg. Hier Scheint eine große Meinungsvei-

schiedenhéit nicht vorzulieg.en Alle Herrenfordern eine chronische ' ’

' schwere ‚Nietenerkrahkimg mit drohender Urämie, _Augenerkran—

kungen usw. Daß Fälle mit hohem Eiweißg‘ehalt und allgemeinem

Hydrop$ Sehr häufig nach der Entbihdüng verhaltmsmaß1g schnell

z11r Heilung kommen, wurde Vielfach, auéh von nur, beobachtet.

Anämie. Vön einigen Herren wird die permzmse Anämie unter _

gewissen Umständen für eine Indikation gehalten, VQII andern wird

das direkt für fehlerhaft erklärt. ’

Maligne Tumoren. Fast ausnahmslcas W‘11'd “als Sitz der Uterus

Verlangt, von manchen größere Ausbrmtum*des Tumors. Einem

Herrn genügén Myome des Uterus. Im ganzen kein großer Unter—

schied in der Beurteilung. ' ‘

Diabetes wird nur e1nige Malie ohnebesondere Berüerkungeh

erwähnt. '" . L _ '

Psychösen: ‘Die An$ichtén sind recht verschieden._ Durch-

gehends wird Hinzuziehung eines Spezialisten für, notwendig ge—

halten. ' ' ‘ ' ' ' '

Eklamp$ie einmal bedingungsweise anerkannt, mehrfach ab-

gelehnt. , ‘ ‘

Magengesohwür, Gallehs,téin und Blinddarmehtzündung. Letz—

tere wird wiederholt, die ersteren beiden nur einmal erwähnt; sollen“

ausnahmsweise in Frage kommen, ‘

Diese Ausführungen beweisen, daß beim heutigen Stande der

medmmschen Wissen$chaft noch außerordentlich große Meinurigs—

Vätäßhiédßhhßfiéäh iiber diem Frage kommenden Krankhéiten sowohl

als“aiffuhhüber das Stadium der eirizelnen Krankheit hinsichtlich der

‘"""'f"iii?;‘ka%äihn’sstellung herrschen. Daraus folgt, daß bei Stellung der

mediz‘iihehhn Indikation ein ganz außerordentlich hoher Grad V011 .

, Vmi%ht nief'?“tfihur wünschenswert, sondern absolut notwendig ist.
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* Sehr treffend sind die Worte des Leiters einer gr0ßen F'ranen-A
klinik: » „Ich lehre auf das nae‘hdrüekliehste, daß beim Zusammen—
treffen Von Schwangerschaft mit. einer Erkrankung nieht die _
Schwangerschaft unterbrochen, sondern die Erkrankung geheilt, resp. ’
gebeSsert werden muß. Das gelingt bei sehr vielen Affektionen,
z. B. bei der Pyelitis giavidarum‚die rechtzeitig in Angriff genom-ä,
men, niemals einen künstlichen Abort rechtfertigt, ebenso auch bei
der Choleeystitis‚ bei der Appendieiti‘s und vielen anderen Affek—
tionen.“

'_ ' .
' Diese Worte soilte m. E. jeder Arzt beherzigexi, wenn er vor die

. Frage gestth ist, ob eine SehWanger$ehaftsunterbrechung notwendig
ist oder nieht. ‘ ° ‘ ' '

— ‚. Uni die in jedem ’Einzelfäll’gebotenei Vorsicht sieherzusteilen„
bzw. vzu‘per‘zwingen, werden zwei Forderungen gestellt. Die erste ' _
Forderung ist die eines Konsilinrns. Der behandelnde Arzt soll die
Indikation nicht allein, sondern in gemeinsamer Beratung mit einem
Kollegen stellen. In der_Literatur finde ich dies Verlangen vielfach
erwähnt, in meinen Briefen ist es stets mit einer einzigen Ausnahme
Zum Ausdruck gebracht. Über" die Zusammensetzung des KonSilinms
bestehen Meinungsversehiedefiheiten. Den meisten Herren genügt die

_ Hinzxiziehung eines zweiten Arztes, manche verlangen einen dritten',
um bei derBeratung stets eine Mäjorität zu erzielen.

‚ Von verschiedenen Seiten, in meinen Briefen drein’ial, wird die
Hinzuziehung eines .bearnteten Arztes verlangt. Vom wissenschaft—

besser Sollte ;beurteilen können als ein praktischer Arzt. Wenn aber
_ andere, nicht die medizinische Wissenschaft berührende Gründe rnit

. in Frage kommen, dann allerdings würde die Anwesenheit eines' be»
amt:eten Arztes eine größere Sicherheit bieten. Vielfafeh Wird gefor—
dert, daß die Siellun'g’ der Indikation und die Ausführufig/„diar Ope—
ration nur _in einer Kgl. Klinik, "oderwenigsten5 in einerii größeren
ÖffentliizhenlKrankenhause stattfinden dürfe. In der Tat sprechen
nianohe Gründe für diese Förderung. - Sie bietet naeh jeder Richtung
hin eine größere Gewähr dafür; daß ' Irrtümer und Unregel'mäßig—
keiten nicht vorkommen. Wo es sich leicht machen läßt, ‚wird auch
vielfach so Verfahren; so werden von den Neumiinstersehéan Ärzten
die in Frage kommenden Patienten meistens der Kieler‚*‘Fr—auenklinik
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- überwiesen, entweder- zur definitiven Übernahme und Erledigung

des Falles, oder doch zur Begutachtung. In vielen Gegenden ist _

Wegender großen Entfernung und aus anderen Gründen die Forde— '

rung schwer durchführbar und es liegt ahoh kein Grund vor, mehreren

gewissenhaften Ärzten die Befugnis eines selbständigen Vorgéhens

entziehen zu,wollen. Ein Kollege will sogar jeden Fall beurteilen *

lassen durch eine Zentralinsta.nz, gebildet durch einen Ausschuß der ,.

‘ Fakultät oder der Ärztekammer. Jedenfalls ein umständliehes, kost-

spieliges und kaum durchführba1‘es Verfahren. Die versehiedenen

Vorsehläge betreffs der Zusammensetzung des Konsiliu1ns haben alle

mehr oder weniger ihre Berechtigung.

. _ Mir W111 scheinen, daß es darauf ank,ornmt daß bei nicht zu

großer Umständliehkät eine genügende Sicherheit für die Korrekt—

heit des Verfahrens gegeben ist. Die Bedenken, was denn gesehehen

s011e, wenn bei Hihzuziehung nur eines Arztes die beiden Kollegen

verschiedener Ansicht sind, halte ich nicht für sehwervv1egend In '

einem solchen Falle wiirde di€ Unterbrechung zunächst unte1b1eibefl

und eine Entscheidung anderweitig herbeigeführt Weiden müssen.

Vom wissenschaftliehen Standpunkte ist die Forderungeines

Konsiliiuns geb0ten, 11111 tunliehst diagnostische Fehler betrefis des

Krankheitsfalles auszuschließen, aber auch einen 111t111n betreffs des

durch die Krankheit bedingten Vorgehens. Die“ ärztliche Berufs—

ehre‘ erfordert "ein Konsil'iüm, 11111 zu verhindern, daß ein einzelner

A1zt über eine Angelegenheit von so eminenter Wichtigkeit, Viel-

leicht etW‘as leichten Herzens alleineine seibständige Entscheidung

trifft. Die Verahtw01fliohkeit ist 111. E. so groß, daß jeder

Arzt sich glücklich schätzen muß, wenn er sie nicht allein zu tragen

braucht, sie ist so groß, daß man sie dem einzelnen nicht anfbürden

sollte. Außerdem schützt das Konsilium den Arzt gegen spätere

Vorwürfe, aueh Selbstvorwürfe, undVerdächtigungen, ' die seine Be-

rufsehre empfindlich berühren könnten, und gibt ihm einen festen

_ Rückhalt gegeniiber den Wünschen und oft maßlosem Drängen der

Beteiligten. ' ‚

_ Um hie1hei gleich die sogenannten Notfälle zu erwähnen, so

9 kommen Solche bei der künstlichen Unterbrechung der Schwanger—

schaft nach meiner Ansicht außerordentlich selten in Frage. Bei *

augenblicklioher Lebensgefahr s011 der Arzt, Wie in alien solchen

Fällen, nach bestem WisSe11 11nd Gewissen seiner Sa0hverständigen
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Über-zeugüng entsprechend handeln... Erwachsen ihm daraus, Unbe— _
quemliehkeiten, so Inuß er sie tragen, Wie manches andere Ungeinaeh.
Empfindliche Nachteile werden ihn kaum treffen. Übrigens kann
ja auch bei der Forderung des Konsiliums eine diesbezügliche Ein—
.sehränkung gemacht werden. '

> Die zweite Forderung, welche gestellt wird, um Unregelmäßig-
keiten bei der Einleitung des künstlichen Abortus zu verhüten, ist
die, daß in jedem Fall über die Indikationsgründe— ein Protokoll auf— „
genommen Wetdei1 soll. Diese Förderung ist nicht ganz so allgemein,-
Wie die nach einem >Konsilium, „indes in der Literatur häufig, in
meinen Briefen e€vva zur Hälfte susgesprochen. Sie ist „berechtigt.
Die Aufnahme eines Protokolls gibt‘e'ine' Gewähr dafür, daß das Ver— ‘

- fahren “ordnungmäßigstattfindet, und bietet die Möglichkeit,. jeder-
zeit'naehznprüfen, ob dies der Fall gewesen ist. Einerseits wird der

, sieh bei etWaspäter auftauchen;

gen, vi’f3s Sonst zuweilen Sehvvierigé

können =Vorgekomr'nene Unregelmäßig— '

den Verdächtigungenmi reChtf(arti

keiten haben kann, anderseits_} ‚_ keith nachträglich festgestellt Werden, “W343 namentlich bei Frucht—

_‚ ’abtifeibungen‚ die n_ 'icht auf (Grund der medizinischenIndikation aus;
‚geführt _‚sind‚ erwünscht ist. * - <

silium und einer Prötokolläufnahme Geltiungé %rSehafft’ werden?.
- Darüber ist verschiedentlieh ‚ geschrieben und verhandelt worden,

auch. bereits in fien preußischen Ärztekamnlefli. Zunächst War es die __
Ärztekammer der Rheinprovinz und der Hohenzollernséhen Lande,

‚ welche in ihrer Sitzung vom 4. November 1913 die Frage behandelt
hat. Sie hat auf Antrag des Referenten W a, n n e r- folgenden Zusatz

_ „Es iStStandeSnnWürdig, einen

k'üllstli0hen Aborti1‚s ohne vorhergehende geWissenhafte Indikations—
‚ ‘_‚stellungviin Beratung mit einem zweiten Arzt&uszüühren; Die Indika;

tiensgründe sind protokollariseh kurz festz'ultegen, mit den ,Untérä
schriften zu versehen und 5 Jahre lang ven dem loperierendén‘Ar'zt’ ‚. *

’ : arifzubewahre’n.“

_ .- Die Rheinische Kammer wollte also die Angelegenheit duych die
”Staatlich eingesetzte ärztliche Organisation regeln. In der Sitzung

' des ÄrztekammerAusschusSes vom 30. Oktober 1915 stand der An?
__ i,tr&g der Rheinprovinz zur Verhandlung. Es zeigte sich, daß 4 Kam— ' -

. mern den Gegen3tand_‚ noch nicht beraten hatten,; und von denn _.
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8 Kammern, welche bereits einen Beschluß geia.ßt hatten, 4 sich zu-_ 7 ‘

' sti111mend, 4 sich ablehnend verhielten. In der Beratung wurden; : f

_ Bedenken geäuße1t den Z11satzparagfa.phen in die Standesordnung . f „

' aufzuhebmen,801ange nicht alle Kammern sich für ihn ausgesprochen _

hätten. Ferner Wurde von ve1schiedenen Seiten hervorgehoben,

daß die Angelegenheit besSer durch Gesetz, als durch die Standes-.

ordn1ing geregelt Werde. Schließlich wurde eine Vertagung und. hoch—_

_ _rnä.lige Beratung des Antrages beschlossen. Als Vertreter der Karn- '.

111e1 für Schleswig-Holstein und persönlich war ich für den Antrag,

" nicht Weil ich glaube, daß du1eh diesen Zusatz zur Standesordnnng,“

die Angelegenheit a11fs beste geregelt wird, sondern weil ich be-

fürchte, daßeine gesetzliche Regelung vorläufig nieht zu erwarten .

ist, und ich 11nte1 allen Umständen jedenfalls etWas eneiehen möchte.

Das glaube ich nämlich besti1nmt, daß durch einen solchen Z11satz

_z111 Stahdesordnung dem Unfug erheblich gesteuert wird. „Dies be— '

. zieht sich besonders auf die späterZu. be3p1ec—‘hehden’, nicht auf media

zinisehe1 Indikationfußenden Sehwangersehaftsunterbrechungen

Nicht um den naehgiehig'en Ä1zten rnit etWas la.Xer Indikations-

. stellung Wird die Sache verleidet, sondern es Wird auch den geWissen—

”5108811 F1uehtnbtmiberh von Beruf ihr unsauberes _IIandwerk e1-„

Schwert. ' ' _ _

_ ‚ Voraussetzung ist allerdings, daß das Protökoll nicht, wie die

Rheinische Kammer vorsChlägt, bei dem operie1’ehden Arzte, son-

dern an dritterStelle niedergelegt wird. Die Aufbewahr11_ng beidem

' openerenden Arzt hat 111. E. wenigWe1t. Bei der vielen Ärzten3 - *!

eigentümlichen Unordnung bezüglichihrer Bücher und Schriften

kann das Protokoll leicht verlegt werden oder ve1sbhwihden. Jeden-

falls ist es Sehr fraglich, ob es 1111 Bedarfsfalle zur Stelle ist. Die 1

. Hauptsache ist aber, daß ein an dritter. Stelle niedergelegtes P10-’

tokoli der ganzen Handlung einen offiziellen Charakter verleiht.

Das ist es, was ich erstrebe. Wie in allen Ständen, so gibt es auch

unter den ”Ärzten räudige Schafe. Besonders in den Großstädten

finden sich leicht ZWei gleichgesinnte Genossen, einig bei der Bera-

tung, einig bei Abfassung‘ des Protokolls. Bleibt letzteres in der

Hand des operierenden Arztes, so ist es ziemlich uiiseh-ädlich; 11111ß ‘

”es aber an dritter‘ Stelleniedergelegt werden, so bietet es jederzeit

nicht nur über den einzelnen Vorgang, sondern auch über die Häufig-

keit derartiger Vorgänge einen klaren Überblick ’zum Nutzen und
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Frommen für alle, die es angeht. .Die Schleswig-Holsteinische Kam—
mer Will die, Aufbewahrung" des Protokolls dem Vorsitzenden der
Ärztekammer üb—erträéén. .Vön anderer Seite . wird der Kreisarzt
mit Rücksicht auf die Verhältni35—e der großen Städte für geeigneter

gehalten.. Mir sind beide recht, es soll nur ein unbeteilig'tef‘
Dritter sein. . ' ' _ .]

Vielleicht ist meine Ansicht über die VWirkung. der vorgeschla—- ?
genen Maßnahmen zur oppimistiseh{ Es gibt jedenfalls. eine große
Zahl von Ärzten, die auf die Standesordnung pfeifen Und Mittel und;

' Wege kenrien,-Qihre Bestimmungen "zu umgehen.— Eine. gesetzliche
Regelung halte iCh fiir üng19i0h wirkungsvoller und daher etstre- *

‘ nun Eine gesetzliche Regelung manéhen Ärzten verkehrt und lästig
erscheint, darauf kommt es m. E“. bei der eminenten Bedeutung, die
ich der ganzean_11gelégenheit beimesse, nicht an, sondern lediglich

' darauf, was füi‘ den Staat und das V01k3wohl das?este ist. Übrigens
* _. ist das auch für die Ärztesehaft das- Beste; * .

_ Atls den.; bisheiigen Erörterunan ergibt sich, daß eine auf der _ ‘
{medizinischen . Indikation "fußendel künstliche Unterbrechung der
AS'chwangeréchäft zulässig., ist, daß die Grenzen dieser __’Indikationin_

' neuer ZeitSehn- erweitert sind, daher bei der zurzeit herrschenden
Ungleidhheit det fachmännischen AfiSichten große Vorsicht find Re—
serve bei der .Indikationsstelluhg geboten. und durch ‚besondere Vor— '

‘ schriften; K0nsiliu_m und Prot0kollaufnahme, sicherzustéllen sind. \ '
_ ‘ _ Ich komme jetzt zur Besprechung der auf Grund der s 0 z i„al @ n
I n d i k a t i 0 n: äusgeiiihrten Sehw&nger$Chaftsunterbrech1'mgén.

Diese Indikatiön mag, Wie HirsCh fund andere Au£brefi be-
‚_ haupten‚ altehrwürdigen Datiuns sein.“ 111 „__Deuts-chland ist _sie erst
neüetdings ._ in Erscheinung getreten, hat “jedenfalls erst inneuerer
Zeit größere Verbreitung “gefunden. Uns älteren praktischen Ärzten
war sie früher unbekannt Welche Ursaéhen liegen dieser Erschei«
nung zugrunde? _ ' .' ' ' . _

Die Indikation is‘.t«entst&1idc3n infolge der Veränderung unSeref
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Wirtschafthchen LagQ und der dadurch beWirkten Änderung unserer ‘-

Lebensführung und Lebensauffassung. Durch den kolesä.1énWirt—

s'chaftlichen Aufschwung in Handel, GQWQ1QQ, Industrie und Land—

wirtschaft,übQ1haupt auf a.l1en Gebieten, ist aus dem armenDeutsch-

land in (1Qh letzten DezehniQn ein Wohlhabendes, ja. reiches Deutsch-

land géWordQn. Naturgefl1äß hat sieh gleitheitig dan11t (11Q Lebens— '

führung der Bevölkerung erheblich veerssert, und zwar in 3.11an

SQh1th—Qh des Volkes. Das ist durchaus gesund, solange vernunft1ge

Grenzen Q1nthalten WQ1(1Qh. Allmählich Wurde die Lebensführung'._' ..

QtWQ5 z__11 üppig, wieder in allenK1Q1QQ11.81Q entsprach 111th mehr

der Wirtschaftl1chen Lage und. wurdedadurch ungesünd, a.ththQ—n

Von den ihr sonst anhaftenden SQhä(111chkeiten. ‘

Es trat Q111 MißvQ1hältms ein zwischen Einnahmen und A;113ga.-

ben. 11111 ein Gleichgewhht herzustellen, mußte irgendwo eine Ein-' _

QQhränkung stattfinden. 111 der einmal zur GQWthhQit, V1Q1Q11 11Qb,

‘ manchen fast unentbéhrlich gewordenQn üppigen LQhensführung

W01th man eine solche nicht eintreten 1a'ssen Manche1h Familien—

vath Q1S.thQh das auch mit Rükaicht auf seine gesellschaftliche —-

Stellung ganz untunliQh. D1Q E1nschrankung mußte also auf einem

anderen Gebiete gesucht Werden, und Sie Würde gefunden in (1Q1

Kinderbe8chränkung. Dazu kommt, daß die KindererziQhung 1n

“1161181 Zeit ganz ungeWöhnlich kostspielig geworden ist. Wenn jQ—

mä.m1 seine Kinder in Q111Q höhere Leansstel1uhg bringen Will, als

_ er sie selbst hat erreichen kön11Qn,so ist das an sich lonnswert;

wenn jemand seine Kinder in der Stellimg belassenmöchte, (11Q er

selbst hat, so ist (1QQ ein berechtigter, durch das Pfl1chtgefuhl (11h—

tiQrter Wunsch.

E111Q große. Zahl von Leuten mittlerer Vermögenslage, Offiziere,

BQamte,Ärzte,Rechtsanwä1te usw. ohne größeres PrivatVerfl1öan

sind bei der jetzt übliQhQ11 Lebensführung außerstande, 0(1Q1 glauben

es wenigstens zu sein, eine größere Kinde1zahl st.andeséemäß z11 Qr-' .

ziQhen und dabei selbst standesgemäß weiter zu 1Qan.E3 ist also

VQ111 menschlichen Standpunkt aus begreifiich, wenn sie Q111Q gr”oße

Kmderzahl nicht als Segen betrachten und aus Liebe zu den v'or-

— handenm Kindern einen WQ11Q1'Q11 Nachwuchs für unerwüntht hal—

&& Die aus diesen und Qm(1erQnGründen, auf die 1Qh h1Q1' nicht wei—

£Qi* eingehen kann, geWünschte, gQW01113Q und bewirkte Kiner-

:;viQQh13hk11hg hat in unserer Zeit einen so kolossalen Umfang ange—
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nommen7 daß man fast sagen kann, sie ist. bereits gewolmheitsgemä‚ß
geworfleu.’ Von einem eigentlichen Notsta.nde kann dabei nicht dieRede sein; es handelt sich ‚um mißliche Wirtschaftliche Verhältnisse,
diendurch Rückkehr zu einer einfacheren, dazu bekömmlichen Le»beusweise behoben werden können. ] ‘

Was ich über die höheren oder mittleren Klassen gesagt habe,
gilt auch für die Arbeiter. ‘ Ihre Lebensführung hat sich gegen früherganz außerordentlich, verbesseü, und zwar rnit Recht. Aber auchsie geben vielfach für Putz und besonders für Vergnügungen viel zuviel Geld aus. Aus diesen und manchen anderen Gründen, die mehroder weniger alle mit der jetzt in allen Kreiseü üblichen zu üppigen
Lebensweise zusammenhänéen, _kameu sie zur gewollten Kinder-beschrä.nkung‚ keineswegs durch einen Nutstand. Daß in den wirt—schaftlichen Verhältnissen nicht der einzige7 fiber der Hauptgrund dergewollteu Ki.nderbeschräukung liegt, steht fest. Von den Mitteln,die zur Erreichung derselben angeWaudt werden, interessiert uns hiernur die' künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft, eigentlich nur_ äie ärztlicherseits ausgeführte. Um aber diese verstehen zu können,ist es unerläßlich, einige.Worte über die chhtétbtreibung im allge—meinen zu sagen, naméntlidh darüber, welcher Beurteilu'ng dieselbeim Publikum unterliegt.

'Daß diqf‘ruchtabtreibungen einen ersehreckendeu Umfang ange-\.nomméu haben, ist bekannt. Hier in Neumünster War der Unfugeinige Jahre vor Ausbruch des Krieges so groß, daß wir Ärzte inunserem Wagen stets die zur Ausräumung des Uterus erforderlichern
Instrumente mitfiihrteu‚ weil das Ausräumen eines stinkeqden Abortszu den gewöhnlichen ärztlichen Venichtungen gehörte.

Ich möchte dabei einen Umstand erwähnen, der zwar nicht zumeinem Thema, gehört, aber mir doch erwähnenswert zu sein scheint.Alle Bemühungen der Ärzte, durch Belehrung, Emahun,ug'„usw. „demUnfug zu stéuern, waren resultatlos. Als aber eines Taggs’eine
Hebamme wegen Verdachts der krünj.nellen Fruchtabtreibung ein—gesßem wurde und lange Zeit in Untemuchu.ngshaft xa.ß, traf;plötzlich mit, einem Schläge ein gewaltiger Umschwu.ug ein. DieZahl der Aborte ging wieder auf das gewöhnliche Maß zurück, viel—leicht noch darunter, und ist dann während des Krieges noch mehrgefallen. Der krasse Rückgang der kriminellen Aborte, denn" umsolche handelte es sich'dumhweg‘, war nicht etwa. auf den Ausfall der
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* sonst 31111 Konto der inhaftierten Hebamme z11 schreibehde11 Abtrei-

bungen zn1ückZufüh1en, sondern lediglich darauf, daß infolge 1191

Inhaftierung in den betreffenden Kreisen ———- es handelte sich meist; _

um bessere Arbeiterfamilien —— viel über die im Gesetz anged1-ohten

Strafengeredet wurde. Es scheint mir dies ein Beweis dafür zu sein,

daß d1e Ansicht derjen1gen, We1che den Strafen 3111 und jede Beein—

flusSung abspreehex_1, unfieht1g ist. Wenn die Strafen einen séhr ge—

» ringen Einfluß haben, so liegt das z. T. Wenigstens daran, daß sie

so wenig zur Anwendung ko11men,fa.'stin Vergessenheit geraten sind "

und daher ihre abschreckende Wifl<ung eingebüßt haben.

' Daran anknnpfend komme ich zur Besp1echung eines seh1 wich—

11gen Punktes, nämlich der Tatsache, 131 die Benfie11ung der 11111111-

nellen Fruchtabt1Gibung gegenüber früheren Zeiten, die ichaber

_erlebt habe, eine ganz veränderte, ungleich mildere geworden ist.

111 den unteren Kreisen wird— unter sich und auch mit unsÄ1zten s'0_

freimütig und ungen1e1t darüber gesprochen, als ob es sich um _

eine ganz harmlose Sache handle. Daß sie nicht erlaubt ist, Wissen

sie allerdings, aber sie erblicken in de1Fruchtabtre1bung durchaus

kein Verbrechen, höchstens ein kleines- Vergehen. Man muß sich

_ _ nur nicht abfassen lassen. Ähnlich steht es in den besseren Kreisen.

Auch hierWird der kriminelle Abort V1elfach nicht mehr wie früher

als ein Verbrechen angesehen, sondern als ein Vergehen, das Vom-

moralischen Standpunkt zulässig ist, sobald triftige Gründe fürdie

Ausführung sprechen. Wie könnte uns Ärzten sonst so oft Von hoch-

gestellten nnd hoehä.ehtbaren Leuten. das Ansinnen der Frucht—

abtreibung gestellt werden. Daß in dieser Beziehung in weiten

__ Völksschichten ein gewaltiger Gegensatz zwischen dem moralisöheh:

Volksempfind-én und dem Strafge$etzbuch besteht, unterlie'gt keinem

ZWeifel. Daß die im Gesetz vorgesehene schwere Zuchthausstrafé

ganz allgemein als zu hart angesehen wird, kann ich Verstehen, da. '

ich selbst die Ansicht teile. Überdas Strafma.ß kann man eben ver—

sch1edene1 Ansicht sein. Vielfabh ist aber die Ansicht verbreitet, _

éaß die Abtreibung vollkommen straflos sein müsse. In neuer Zeit

mrd das ja. auch öffentlich auS!gesprochen. So sagt der Amtsgerichts—

rat Wilh» e..1m (Sexuäl-Probleme): „Alle diese Bedenken machen

es begre'iflich, daß nicht. 11111 unter den zunächst Beteiligten, den

Frauen, Viele Stimmen zugunsten der Straflosigkeit der Abtreibung

Laut Werden, sbndem auch unter den Juri'sten.‘“ Daß die Ansicht
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in der Tat unter den Juristen verbréitet ist, wurde mir unlängst von «
(31116111 Juristen bestätigt, der selbst. allerdings mit Rücksicht auf das .
Staatswohl anderer Meinung W211. Die Empfindungen und die An—
séhauungsweise der Kreise, in denen der Arzt Verkehrt und sich be—
tätigt, können auf die Dauer nicht ohne Einfluß auf sein eigenes
Empfinden und Handeln bleiben Das ist eine gefährhche aber sicher
eine zutreffende Sehlußfolgerung.

Hält jem21nd eine Tat. vom moralischen Standpunkt nicht 11111
fü1_erl21ubt, sondern für notwendig, so Wird die Furßht vor einer,
seiner Ansicht 1121<3h du1ch21us ungerechten Str21fe,‘ nur ein geringer-
Hemmsch11h seiner H21ndl'ungsweiSe sein. Ähnlich 111 auch wohl_
D1.Ma x M 21 1c 11 s @(SexualProbleme) zu versteher1 111113 3911 Worten

— „teile den Standpunkt HII'S ch, wenn auch schweren Herzens in
der- Anerkennung nicht nur einer medizinischen, sondern auch
Einer Sozi21le'n und euge11ischen Indikation“.

Es hat sich 21150 zWeif<allos in der Arzteschaft1n neuerZeit eine _
1gemsse Umwert_ung und Verschiebung der früher in der mediZi-"_'»
nischeh Wissenschaft undmeis geltenden Ansehauungen über- die
Zulässigkeit der Uhterbrechung der Schwangerschaft entwickelt-

_ Das betrifft nicht allein die bereits besprochene', durch die F011—
schritte der Wissénschaft wesentlich veranderte Ansicht über die
'med1z1n1sche Indikation, das betrifft ebenso die Anschauung der

* ÄtZte über die Frußhtabtre1bungen die 2111f Ursachen anderer Art;
. " namentlich wirtschaftlicher, zurückzuführen sind.Wen11 in weiter1

' .Kréisen infolge der veränderten LebenéverhältnisSe und Veränderth ‘
Lebensauff&ssung die Ansichten über 1116 Fruchtabt1*eibung andere,
“Viel mildere geWordéi1 sind, Von Vielen Seiten, auch juristischer, sö—
gar vollständige Sträflosigkeit verlangt wird so beeinflüßt das auch '
die Ansohauhngsweise der Ärzte, jedenfalls mancher. Tempora
Inu121ntür et nos 11111121m1-11111 illis.D21ß viele K011egen erheblich mil— „ _
der über die Fruch121b11eibung denken als früher, das Steht fes.,'t' daß '

_1112111'che danach handelr1, ist höchst Wahrscheinlich, wird jedenfalls'._
Vielfach behauptet. '

‚
Wie steht es nun mit der Zulässigkeit der Sozialen Indikatio‘n

„170111 Standpunkte der ärztlichen Wissenschaft iind der Berufsehre?
' Da.sie sich nicht auf die Wissenschaft stützt, init ihr überhaupt gar
nichts gemein hat, so Scheith der Standpunkt, der Wisseris'ch21ft aus.
Umso mehr kommt (1231 Stähdpupkt de11BerufséhremFrage. Dabei
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muß ich znnäöhst den Rechtsstandpunkt be1üh1en.Wenn ich vorhin

über die milde1en Ansichten betréf‘fs der F1nehtabtreibnng, uber die

Forde1nng der Straflosigkéit 11SW. sprach, so handelt es sich da um

persön1iehe Meinungen und 110111111e Wünsche. V011'a1111g stehen wir

noch auf dem 1ea1en Rechtsboden, 11nd das Gesetz betrachtet die ,

F1uehtabtre1bung dieser A1t als ein schweres Verbrechen und belegt

4 sie mit sehr ha1ten Strafen. Diese Strafen werden zweifelsohne aueh ' '

. den Arzt treffen, der F1uc'htäbtreibungen nach der sozialen Indikation

vornim1nt. Welches Recht hat denn der A1zt,sieh in die wirtschaft—_ .

lichen Verhältnisse seiner Patienten einzumisehen und sieh eine Enté

seheidüng anznmaßen in einer Angelegenheit, we1ehe die Interessen

des einzelnen 1111d des Staats in sehr hohem Grade berührt? Gar kein

Recht hat er. Die häufiger ausgesprochene Ansicht, daß eine künst— -

Hohe Unterbrechung de1 Schwangerschaft eine Operation wie alle

„anderen Operationen sei und ihre Ans1üh1nng' mit Zustimmung der _ _ £

' Schwangeren dem gewissenhaften Ermessen des Arztes znstehe, ist

daß bei 1h1,abgesehen von den Folgen für die Mutter, stets ein »

Leben verloren geht. Ebenso ist die Ansicht 1111g, daß die Mutter selb—

..standig die Entscheidung treffen dürfe, weil der schwangere Uterus

einen Teil ihres Körpers bilde, über den sie frei verfügen könne.

Nach den bestehenden Gesetzen steht ihr ein derartiges Verfüg11ngs-

1echt bekanntlich nicht zu. Der Arzt, der eine künstliche Unter—

brechungder Schwangerschaft naeh der sozialen Indikation VOI'_-*

nimmt, mabht sich einer strafbaren Handlung schuldig und verstößt

dadurch gegen die Berufsehre. Dazu kommt ein anderes. Über den .

professioniert'en Fruchtabtreibe,r der sein Handwerk aus Gewinn»

sucht betreibt und vor den Strafrichter gehört, Will ich hier nicht

sp1echen. Daß er die Berufsehre aufs schwerste schädigt, ist selbst— .

'“Verstagndlich. Werkann aberden Arzt, der aus lauteren oder besser

gesagt, selbstlosen Gründen handelt, von dem, professionierten

Fruchtabtreiber unterscheiden? Keiner kann ihnen ins Herz sehen.

Mit Recht oder Unrecht werden unlautere Motive untergesehoben.

Auch dadurch leidet die, Be.1ufsehre. Schließlich ein dritter Punkt.

Viele von den Leuten, welche die F1uchtabt1eibung‘ sehr milde beur-

teilen, selbst die Hilfe eines Arztes in Anspruch nehmen, sind;durßh-

ans darüber 1n1k1a1én, “daß der Arzt eine unerlaubte Handlung be-
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geht. Sie verlangen die Hahdlungvon dem Arzt und sind ihm dank—

bar fürdie Ausführung; selbst würden sie aber diese oder eine ähn.

liche Handlung niemals ausführen; erst recht nicht im Interesse

eines Dritten]. Im Grunde verliert bei sölehen Personen der Arzt

doch etwas 2111 Achtung, wenn er auch Dankbarkeit gewinnt. _

Alles in allem sind SehWang‘ersehaftsunter—brechungen' naeh der

s 0 z i a 1 e 11 I n d1 k a t1 0 11 ausgeführt vom Standpunkt der ärzt—

lichen Berufseh1e absolut unzulässig, den Standpunkt der Wissen-

schaft berühren sie nicht.

Daß für dieseIndikation die für die medizirnsehe gefordeiten

Vorsichtsn1aßnahinen in erhöhtem Grade 3.111 Platze sind, bedarf

keiner besonderen Beg1ündung. Bemerkt sei nur, daß sie hier auch,

erziehe1i'seh wirken, indem sie allen Beteiligten, den Arzt inbegriffen,

den Ernst der Situation vor Angen führen und da1a11 erinnern, daß es

sieh nicht um ein alltäglieheS V01kommnis, sondern um eine An—

.vgelegenheit von ganz hesonde1e1 Bedeutung und große1 Tragweite '

‚ hai1delt.‘ "

Die kombinierte medizinische und soziale In—

' d1 k a_t1 0 n, zu deren Besprechung ieh nunmehr übergehe, hat nach

meiner persönlichen Überzeugung und den von mir eingezogenen E1—

kuhdigungen bei den Ärzten111 ziemlieh erheblicher Ausdehnung Ein-'

ganggefunden. Die Kombinati0n kommt dadurch zustande, daß zu.,

einer bestehenden Krankheit, die als solche die Sehwangersehaft's-

unterbreehung e1wühseht, aber gerade nicht notwendig erscheinen

läßt., mißliehe Wirtsehaftliehe oder andere Verhältnisse hinzuk01nmen

' _ und bei einer Zweifelha.ften Entscheidung den Ausschlag gehen

Manche Ärzte halten sich von vornherein zu einer solchen Mitbe1ück-

‘ Siehtignng'fürbereehtigt, anderekommen lange überlegenduridsehwan- „

hend, erstallmählich zu der Überzeugung, so und nicht anders handeln

. zu können. Hierbei spielt die früher erwähnte veränderte Lebens—

auffa.ssung im allgemeinen, sowie die unter Publikuggn undÄrzten

weit verbreitete mildére Auffassung über die Fruchtabtre1bung1111 be—

sonderen eine große Relle. Ich setze bei dieser Verbindung beider

Indikationen zunäßhst voraus, daß die Ärzte nur nach ihrer besten

‘ Überzeugung. handeln. Sie begründen ihre Ansicht damit, daß man

auch beiBehandlung andere1 Krankheiten den äußeren Verhältnissen

Rechnung tragen müsse. Der Arzt dürfe zWei Patienten mit ganz

} gleicher Krankheit, ven denen de’rjeine k1äftig und jung, der andere
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dureh mißliehe Veihä1tnisse, schlechte Ernährung nnd A1ter herunter f .. . „

gekommen sei, nicht gleich behandeln. Genau so liege es bei den

Unterbre®h11ngen der Schwangerschaft. Dem ist nicht so, schon des—

ha1b,weil eine Schwangers0haftsunterbrechung keiner anderen ärzt—

lichen Vernehtung gleichzustellen ist. Wohl können Wirtschaftliche .

Verhältnisse insofe'rn indirekt von Einfluß sein, als sie den Zustand

der Kranken versehlechtert haben. Dann handelt es sich über nicht

um die wirtschaftlichen Verhältnisse als solche, sondern stets nur

um den vorliegenden Zustand der Kranken, mag derselbe nun durch

ungünstige Verhaltn1sse B111tungen, seelische Dep1;ession und aus

welcher Veranlassung immer so geWorden sein, wie er ist. Meistens '

liegen bei der k'ombinierteii Indikation die sozialen, den Ausschlag '

gehenden Gründe aber 3111 einem ganz anderen Gebiet. Da. sind es

die bereits vorhandenen Kinder, die einen Zuwachs unerWünscht

machen, da. ist es die Rücksicht auf die unterbrochene Arbeitsfähig«

keit der Mutter, übe-1hanpt alle die Umstande, welche eine Kinder-

hesehränkung e1Wii—nseht erscheinen lassen Es ist menschlich er—

klärlieh, wenn der Arzt i111_ Zwe1felsfalle also bei veiliegender aber _

an sieh nicht ganz ausreichender medizinis(3her Indikation, derartige

E1Wägungen auf sich einwirken 1äßt.Ein Recht dazu Spreehe ieh

’ ihm ab. Abgesehen d..a.von, daß er sich in seinen Voraussetzungen

und in der Beurteilung der Verhältnisse sehr leichtirren kann und ‘

vielfach irren Wird durch anderer Seh111d oder eigene Unfähigkeit,

—> ist es überhanpt nieht seines Amtes, derart in die wichtigsten

Fam111envefhältnisse ents(3heidend einzugreifen. Wie der Schuster

. bei seinem Leisten bleiben soll, so de1 A12t bei der gewissenhaftexi

Ausübung seiner Berufstätigkeit. Leicht kommt auch der Arzt, der

der kombinierten Indikation huldigt, auf eine absbhüssige Bahn.

Zuerst geben bei fast genügender medizinis©her Indikation die _so‚-_

zielen Verhältnisse nur den endgültigen Ausschlag, dann sind beide

_gleiéhwertig, schließlich überwiegen die Sozialen Gründe bedenklich

nnd der" 1;ra.nkhafte, vielleicht nur fingiert krankhafté3 Zustand bildet

nur noch denäuße1‘en Entsehuldigungs—oder Reéhtfertigungsgrund.

Kommt noch” persönliches Interesse, Furcht vor Einbuße in der

Praxis, K0nku11enz11éid (tue ich’s nicht, tut’s ein anderer) u. dgl.. mehr

hinzu, so ist der Unterschied vom professionierten Fruchtabtreiber

teilweise oder ganz verwisoht. Ich erblicke in der Ausübung und

:
Veröffentlichun gen, .)
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Verbreitung dieser kombinierten Indikation eine” große Gefahr für '

-. den Staat, die F&milieund nieht am4vvenigst'en für die Ärzteschaft. ‘

Mögen ernst genommene' Fälle erklärlich und entsehu1dhar er—

scheinen, bei größerer Ausbreitung wird diese Kombination viel U11—

heil anrichten. Die früher besprochenen Versiehtsmaßregeln dürften

gerade hier von großem Nutzen sein. Aus obigem ergibt sieh,daß

die Sehvvängersehztftsuflterbrechungen, die auf Grund einer Verbin— —

dung der medizinischen mit der sozialen Indikat1on ausgeführt wer—

den, vom Standpunkt der ärztlichen Wissenschaft und der Berufs—

eh1e unzulässig sind. Vom Standpünkt de1 ärztlichen Wissenschaft,

weil die Wissenschaftliehen Gründe unzureichend sind, vom Stand-

punkt der Be1ufsehre, weil die Handlung ungesetzlieh ist und auße1—'

denn das Ansehen des e1nzelnenArztes„ W111 des Standes schwer zu

schädigen geeignet ist.

Wenn ich 110011 einige Worte über die e u. g e n i s e h e I nd1 —

11 & ti 0 n sagen soll, so kann ich mich kurz fassen Sie beruht auf

derLeh1e vom Wöh1geborenwerden 111111 bezweckt eine Verbesserung

_ des Menseheng.esehlechts Daß sie unte1 den praktischen Ärzten

be1éits Anhänge1 gefunden hat, bezeugt folgender Passns in (1e111' _

* B11ef eines Kollegen: '

' „Meiner Ansicht nach müßte es dem A1_Zte erlaubt sein, die ,_-«

Sehv’vangersehaft zu unterbrechen, wenn er der festen Überzeugung

„„ ist, daß eineschwere Krankheit de1 Eltern sich auf das Kind über—

trägt. Was soll der Staat 111it dera1tigen Kindern, die doch niemals

zu vollwertigeh Mitgliedern des Staatskörpers heranwachsen können '

nnd die ihm nur zurLast fallen.“ ‘ {

Wissensehaft 11nd Erfahrung ha1ben "gezeigt, daß manche Krank—

heiten sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit von Eltern auf

Kinder vererbe11. Esbestehen aber zurzeit noch so große Unsicher—

= _ heit und so viele Fehlerquellen, daß eine auf die eugenig‚ahe Indi—

kation 'fußende Unt'1erbreehgng der Sehwange150haft Vom Standpunkt

der ärztlichen Wissensbhaft bedenklich ersßheint. Das gleiche gilt.

äus demselben Grunde für den Standpunkt der_ Berufsehre, 11111 se

_ -_ mehr, als es sieh: um einen Eingriffhandelt, der gewolltem und nicht

_ , gewolltem Unfug— T01 und Tür öffnet und der gesetzlich unerla1'1bt«

‘ ist, da dem Arzt zurzeit keinerlei Berechtigung zusteht, sieh in dieser .

»Weise an der Verbessérung des. Menschengescmeehts zu betätigen. "

' Zum Schluß muß ich die In (1 i k a t. i () nder N0tzncht erwähnen. '



‘Die Forderung‚ daß es gestattet sein soll, eine offenbar vergewaltigte

Person durch künstlichen Abort “von den ohne eigene Schuld einge-

tretenen Folgen der VergeWalt'igung zu befreien, ihr- und ihrer—

Familie Kummer, Sorgen und vielleicht Schande z u ersparen, beruht ‘

auf einem schönen menschlichen Mitgefühl und-A—entbehrt nicht der

Zustimfinung ernster, Gerechtigkeit liebender Männer. . Mit der!

Wissenschaft hat diese Indikatipn nichts zu_ schaffen. . Vom„Stand—

punkteder Berufsehre ist eine Sehvvangerschaftsiintcäibiechungnaeh

dieser Indikation so lange unzulässig, bis der Staat sie erlaubt hat.

Ob dieser Fall jemals eintreten wird, darüber kann in_an nur Ver—

mutungen haben. Jedenfallsi‚sind gewaltige ‚Schwierigkeiten Zu über—

Winden betreffs Sicherstellung des Tatb%tandes‚ da die meisten ‘

, Fälle von angebliche-r Notzußht erlogeh sin&und auehf—de'r NaChweis

einer wirklich stattgehäbte_n Vergewaltigung * e_eh7yyer ist. ‘ "

* " ', Zu mir kamen während des Krieges vier,. {gä-‚Iifgiäeblich dureh Net—

zueht gesehwähgerte Persönen, zweivefheir@tete '.Kriegg'ezrfrauen mid

zwei junge-Mädehe-n. Eine eingehende ‚Besprechung fifit.._lgenauer Schil—

derung des V'orgahgeg gab mir die“ fieste Überzeugung, '— daß in

keinem der Fälle von einer VergeWalt-aigung aneh'nurim entferfltestefl

' die Rede sein konnte”. “7 " ‘ '


